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Ein neues Urteil des Bun-
desgerichtshofs macht die 
Bildberichterstattung über 
Prominente für Verlage zu-
nehmend komplizierter. 
Prinzessin Caroline von 
Hannover und ihr Ehemann 
Prinz Ernst August haben 
in Karlsruhe einen weiteren 
Erfolg errungen. Sie hatten 
gegen die Veröffentlichung 
von Fotografi en, die wäh-
rend ihrer Urlaubsaufent-
halte entstanden waren, Kla-
ge erhoben.

Die Richter des VI. Zivilse-
nats hoben zunächst hervor, 
dass die Öffentlichkeit einen 
Anspruch darauf habe, über 
das Zeitgeschehen unter-
richtet zu werden und damit 
über alle Fragen von allge-
meinem gesellschaftlichen 
Interesse. Deshalb dürfe die 
Presse zur Wahrnehmung 
ihrer meinungsbildenden 
Aufgaben hierüber berich-
ten, wobei sie keiner Zensur 
unterliegt und nach publi-
zistischen Kriterien selbst 

entscheiden darf, was sie 
des öffentlichen Interesses 
für wert hält. Dabei müsse  
sie aber die geschützte Pri-
vatssphäre des Prominenten 
beachten.

So weit, so gut. Doch im 
weiteren Verlauf der Urteils-
begründung wendet sich der 
Bundesgerichtshof von der 
bisher gängigen Rechtspre-
chung ab. Für den Informa-
tionsanspruch der Öffent-
lichkeit könne auch bei den 
sogenannten absoluten Per-
sonen der Zeitgeschichte der 
Informationswert nicht au-
ßer Acht bleiben. So erklär-
ten die Richter Bilder von 
Auftritten des Prinzenpaares 
im Skiurlaub für unzulässig. 
Liessen aber „Urlaubs“-Fo-
tos, die im Rahmen einer 
redaktionellen Berichter-
stattung zur Krankheit des 
damals regierenden Fürsten 
Rainier von Monaco ent-
standen waren, zu. 

>> Lesen Sie weiter auf S. 2.
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Kulinarische Sonderfälle
und Traditionen

Der Trend zur Kochshow 
hält unvermindert an. Mehr 
als 60 Medientitel rund ums 
Kochen konnte der Titel-
schutz Anzeiger im ver-
gangenen Jahr verzeichnen. 
Doch um sich im Markt zu 
positionieren braucht es 
Unterscheidungskraft und 
Spezialierung. Björn Sas-
senroth von MePro bietet 
einen „Fitness Koch“ an 
und Grundy Light Enter-
tainment stellt die Frage 
„Was kocht Deutschland?“ 
und hält nach den „besten 
Rezepten“ unseres Landes 
Ausschau. MSC Promoti-
on geht mit „Cook Attack“ 
gleich zum Angriff über. 
Mit den Ansprüchen des ge-

hobenen Geschmacks setzt 
sich die „essKlasse“ der 
Design Connection aus-
einander. Der BackMedia 
Verlag dagegen sorgt mit 
Fachtiteln wie „Bäckertra-
dition“ und „Fleischertra-
dition“ dafür, dass bewährte 
Herstellungsverfahren und 
Qualitätsstandards nicht in 
Vergessenheit geraten.

Das „Frühstück mit einer 
Unbekannten“, zubereitet 
von SAT.1, läuft in diesem 
Segment sicherlich außer 
Konkurrenz und auch der 
Freizeit-Verlag Landsberg
serviert statt einem Fünf-
Gänge-Menue die „Karrie-
re a la Carte“ .(al)
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Die nächste Ausgabe erscheint am

Die 74 neuen Titel dieser Woche

Neues Caroline-Urteil Teil II

Bei einer Entscheidung über 
das Verhältnis zwischen 
Privatssphäre und Presse-
freiheit wiege, nach Ansicht 
des BGH, der Schutz der 
Persönlichkeit des Betrof-
fenen umso schwerer, je ge-
ringer der Informationswert 
für die Allgemeinheit sei. 
Das müsse im Grundsatz 
auch für Personen mit ho-
hem Bekanntheitsgrad gel-
ten. Für die Beurteilung des 
Informationswerts bzw. ob 

es sich um ein zeitgeschicht-
liches Ereignis handle, sei 
ein weites Verständnis so-
wie Einbeziehung der zuge-
hörigen Wortberichterstat-
tung geboten.

In diesem Fall seien nur die-
jenigen Fotos zulässig, die 
im Zusammenhang mit der 
Wortberichterstattung über 
die Erkrankung des Fürsten 
veröffentlicht wurden. Dies 
sei ein zeitgeschichtliches 

Ereignis gewesen, über das 
die Presse berichten durfte. 
Auf den redaktionellen Ge-
halt und die Gestaltung des 
Artikels kommt es nicht an, 
da die Garantie der Presse-
freiheit es nicht zulasse, das 
Eingreifen dieses Grund-
rechts von der Qualität des 
Presseerzeugnisses abhän-
gig zu machen. Den an-
deren Texten sei keinerlei 
Beitrag zu einem Thema 
von allgemeinem Interesse 

zu entnehmen gewesen, so 
dass die zugehörigen Ab-
bildungen in Ermangelung 
eines objektiven Infomati-
onswerts ohne Einwilligung 
des Abgebildeten unzuläs-
sig seien. (al)

Bundesgerichthof
Urteil vom 6.03.2007,
VI ZR 13/06, 14/06, 
50/06, 51/06, 52/06, 53/06
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Europäische Verwirrung um „Fazer“: Golfmarke, Schokolade oder Name?

Familienname verdrängt 
EU-Marke: „Fazer“ wurde 
aus dem Register gelöscht.

Mit der Marke „Fazer“ woll-
te die britische Firma USP 
Brands Ltd. eine Golfmarke 
per EU-Register absichern. 
Doch manchmal sind Na-
men wohl Programm. Das 
englische Verb „to faze“ 
bedeutet soviel wie sich „är-
gern“, „belästigen“, „stören“ 
oder auch „entmutigen“. Die 
Anmeldung stammt bereits 
aus dem Jahr 1998. Doch 
„geärgert“ und „entmutigt“ 
wurden die Markenanmel-
der jetzt durch gleichnamige 
Namensträger.

Immer wieder kollidieren 
Marken mit Namen. Und im-
mer wieder taucht dann die 
Frage auf, welchem Zeichen 
mehr Gewicht zukommt. 
Und genau bei dieser Frage 
sind die Ergebnisse durchaus 
unterschiedlich. In einer ak-
tuellen Entscheidung kommt 
das europäische Markenamt 
(HABM) zu dem Ergebnis, 
dass aufgrund fi nnischen 
und schwedischen Namens-
rechts der Familienname 
Fazer die EU-Marke Fazer 
verdrängt und die Marke aus 
dem europäischen Register 
zu löschen ist.

BGH-Entscheidung
shell.de: Marken gehen 
vor Namen

In dem Streit Name gegen 
Marke, der auf dem Rü-
cken der Domain „shell.de“ 
ausgetragen wurde, hatte 
beispielsweise die Marke 
das größere Gewicht. Der 
deutsche Bundesgerichts-
hof (Az: I ZR 138/99) hat-
te in der wegweisenden 

Domainstreitigkeit „shell.
de“ entschieden, dass Herr 
Shell die Domain shell.de 
auf Betreiben des gleichna-
migen Konzerns wieder lö-
schen müsste. Das Recht an 
seinem Familiennamen half 
Herrn Shell nicht weiter, da 
das Mineralölunternehmen 
eine überragende Bekannt-
heit genieße. „Der kennzei-
chenrechtliche Schutz aus 
§§ 5, 15 MarkenG geht in 
seinem Anwendungsbereich 
grundsätzlich dem Namens-
schutz aus § 12 BGB vor“, 
heißt es in dem Leitsatz der 
BGH-Entscheidung.

Vom Ergebnis her ganz an-
ders positioniert sich nun 
das europäische Markenamt 
mit seiner Fazer Entschei-
dung. Die EU-Marke Fazer 
(Registernummer: 733 311) 
muss aus dem europäischen 
Markenregister gelöscht 
werden, das Namensrecht 
des Finnen Karl Johan Fazer 
und der beiden Schweden 
Karl Fredrik Fazer and Karl 
Otto Fazer wog schwerer. 
Denn nach fi nnischem und 
schwedischem Kennzei-
chenrecht ist ein Familien-
name „per se“ geschützt. 
So heißt es in Section 3 des 
fi nnischen Trademarks Acts: 
“the name or trade name of 
another may not be included 
in a trade mark”.

Skandinavische Gerichte: 
Namen gehen vor Marken 

Auch Entscheidungen des 
fi nnischen Supreme Courts 
bekräftigen diesen Grund-
satz. Weder war die Marke 
„Homer‘s bar Maunula Oy“ 
noch die Marken Wanto oder 
Gil Bret hatten Bestand, da 

FAZ verliert gegen Boris Becker

Namensinhaber wie ‘Eila 
Homer‘, Vanto und Brett 
sich dagegen gewehrt hat-
ten. Eine ähnliche Regelung 
fi ndet sich im schwedischen 
Recht, hier untermauern 
die Fälle „Lerner“ des Su-
preme Administrative Court 
und „Bredel“ des Court of 
Patent Appeals die Argu-
mentation. In beiden Fäl-
len waren Marken wegen 
gleichlautender Familienna-
men nicht eintragungsfähig.

Doch Fazer ist nicht nur ein 
konkurrierender fi nnischer 
Familienname. Motorrad-
hersteller Yamaha hat eine 
Yamaha Fazer im Pro-
gramm. Und auch weitere 
6 EU-Marken enthalten den 
Begriff. Eingetragen ist u.a. 
die Wortmarke „Fazer“ für 
Produkte wie Kaffee, Tee 
und Kakao für die Firma Oy 
Karl Fazer, ansässig in Hel-
sinki. Im deutschen Register 

tummeln sich gleich 20 Fa-
zer-Marken für die Firma.

Fazer als Leckerbissen

Laut Wikipedia ist der Be-
griff in den baltischen Län-
dern, Polen, Russland sowie 
Großbritannien eine bekann-
te Marke für Tafelschokola-
de, Schokoriegel, Pralinen 
und andere Nahrungsmittel. 
Die Sorte „Fazers Blaue“ 
soll in Finnland gar ein iden-
titätsstiftendes Produkt, die 
Marke seit 1911 eingetragen 
sein. Und um noch ein biss-
chen europäische Marken-
verwirrung zu stiften: Die 
Schokoladenmarke geht ei-
gentlich zurück auf den Na-
men des Schweizers Eduard 
Peter Fazer, den Vater des 
Chocolatiers Karl Fazer.

Quelle:
markenbusiness.de

Der Verlag der Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung 
muss, laut einer Meldung 
von beck-aktuell.de, eine 
Vergütung für nichtauto-
risierte Werbung an Boris 
Becker zahlen. Das Ober-
landesgericht München 
gab vergangene Woche 
dem Anspruch des ehe-
maligen Tennisprofi s statt. 

Streitursache war ein Foto 
Beckers auf der Titelseite 
eines Testexemplars für die 
geplante „Frankfurter Allge-
meine Sonntagszeitung“ im 
September 2001. Mit einer 
Abbildung dieser Titelseite 

hatte der Verlag geworben. 
Die Richter des Oberlandes-
gerichts gingen davon aus, 
dass Becker eine fi ktive Li-
zenzgebühr für seinen Wer-
bewert beanspruchen könne. 
Nicht nur eine Entschädi-
gung für die Verletzung des 
allgemeinen Persönlich-
keitsrechts.

In erster Instanz war Becker 
eine Vergütung von 1,2 Mil-
lionen Euro zugesprochen 
worden, nachdem er auf 
Zahlung von 2,3 Millionen 
Euro geklagt hatte. Das 
OLG hat über die endgültige 
Höhe des Anspruchs noch 
nicht entschieden. (al)
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Hollywood Pictures 2
Penumbra - Im Halbschatten
Godwin
Fashion Factory
Weird Wars: Operation Pantherauge
Star Assault

in allen denkbaren Schreibweisen, insbesondere Zusammen- und Ge-
trenntschreibung, Groß- und Kleinschreibung, Schriftarten und -größen, 
Abwandlungen, Darstellungsformen, Abkürzungen, Wortverbindungen, 
Titelkombinationen, graphischen Darstellungen, Untertiteln und/oder 
Zusammensetzungen, in allen Medien, insbesondere Zeitungen, Zeit-
schriften, Bücher, Kataloge, Newsletter und sonstige Druckereierzeugnisse, 
Printmedien, Tonträger, Bild-/Tonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, digitale 
Datenträger (wie CD-ROM, CD-I, DVD, MD, Computer- und Onlinespiele) 
und/oder Onlinedienste, sonstige Onlinemedien, einschließlich Off-line und 
On-line-Dienste, Online-Newsletter sowie Internet und Telekommunikati-
onsdienstleistungen jeglicher Art.

Kalypso Media GmbH,
Prinz-Carl-Anlage 36, 67547 Worms

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

KARRIERE A LA CARTE
GÄSTE - TV-Journal für Leute unterwegs

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

FREIZEIT-VERLAG LANDSBERG GMBH,
Celsiusstraße 7, 86899 Landsberg am Lech

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Play Guitar

in allen Schreibweisen, mit allen Zusätzen, in allen Abwandlungen und 
Schriftarten, Titelkombinationen und Darstellungsformen für Druckerzeug-
nisse, namentlich Zeitschriften, sowie elektronische und digitale Medien 
aller Art.

Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
Ganghoferstraße 33, 80339 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Lügner
Liar
Deutschlands Erfi nder
Hilfe, Mutti kann nicht kochen
Was kocht Deutschland?
Die besten Rezepte Deutschlands
Ins gemachte Nest
Sag schon!

in allen Schreibweisen, insbesondere Groß- und Kleinschreibung, Darstel-
lungsformen, Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Titelkombinationen, graphischen Gestaltungen, entspre-
chenden Untertiteln, Schriftarten und mit allen Zusätzen für alle Medien, 
insbesondere Hörfunk, Film, Fernsehen, und sonstige elektronische Medien 
und Netzwerke einschließlich Offl ine- und Online-Diensten (insbesondere 
Internet), sonstige audiovisuelle Medien sowie Software-Erzeugnisse, CD-
ROM, CD-I, DVD, alle sonstigen CD-Derivate, Bild-, Ton- und Datenträger 
aller Art sowie sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien 
und Netzwerke, Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich Uni-
fi ed Messaging Systems, SMS, WAP), Merchandising-Produkte, Veranstal-
tungen, Bücher, Zeitschriften, Kataloge und alle anderen Printmedien und 
Druckerzeugnisse sowie Dienstleistungen aller Art.

GRUNDY Light Entertainment GmbH,
Siegburger Straße 215, 50679 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Die Werkstatt

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia Anwendungen (Online 
und Offl ine-Dienste).

kabel eins K1 Fernsehen GmbH,
Betastraße 10, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Pfl ege zu Hause - 
So organisieren Sie die Hilfe

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Stiftung Warentest,
Lützowplatz 11-13, 10785 Berlin
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Trendpoker 3D

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Damian Schmidt,
Berlinickestraße 2, 12165 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

FITNESS KOCH

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

MePro Björn Sassenroth,
Berlebecker Straße 18, 33699 Bielefeld

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

einBlick

in allen Darstellungsformen und Schreibweisen, Wort- und Zeichenver-
bindungen, graphischen Gestaltungen, Untertiteln, Schriftarten, Titelkom-
binationen und mit allen Zusätzen in sämtlichen Medien, einschließlich 
Ton,- Bild- und Bildtonträger, Hörfunk, Film, Fernsehen (insbesondere aber 
nicht beschränkt auf die Nutzung als Titel für Film-, Fernseh- und Video-
produktionen aller Art) und sonstige elektronische und digitale Medien 
und Netzwerke einschließlich Off- und Onlinediensten, sonstige audiovisu-
elle Medien und Multi-Media-Anwendungen sowie Software-Erzeugnisse, 
CD-ROM, CD-I, DVD und sonstige CD-Derivate, Bild-, Ton- und Datenträger 
aller Art, Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich Unifi ed Mes-
saging Systems, SMS, WAP), Literatur- und Druckerzeugnisse aller Art und 
Form, Merchandising, Veranstaltungen und öffentliche Veranstaltungen, 
Dienstleistungen sowie Domain-Bezeichnungen im Intra- und Internet.

Netfonds GmbH,
Süderstraße 30, 20097 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Zeitschriften-Vorschau
Magazin-Vorschau
Zeitschriften-Preview
Magazin-Preview

in allen möglichen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abwand-
lungen, Untertiteln, Schriftarten, Titelkombinationen, Abkürzungen, Dar-
stellungsformen, graphischen Gestaltungen, Schreibweisen und mit allen 
Zusätzen in sämtlichen Medien, insbesondere Literatur- und Druckerzeug-
nisse aller Art und Form, sowie Hörfunk, Film, Fernsehen und sonstige 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke einschließlich Off-line 
und On-line-Diensten, sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale 
Medien, sowie Software-Erzeugnisse, CD-ROM, CD-I, Bild-, Ton- und Da-
tenträger aller Art, Telekommunikationsdienstleistungen, Merchandising, 
Veranstaltungen, Dienstleistungen und Domain-Bezeichnungen im Intra- 
und Internet.

Heide von Berg,
Alsenweg 19, 81929 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Für den Rest deines Lebens
Einer gegen Hundert
Boomerang Day
Traumhochzeit
Einfach Wahnsinn
Die 100.000,- Euro Show
Fangt den total verrückten Inder

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Abwandlungen und 
Schriftarten, in allen Medien, insbesondere Fernsehen, Hörfunk, Film, Inter-
net, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Softwareerzeugnisse, Spiele, elek-
tronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-Rom, 
CD-I, DVD, Offl ine- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Endemol Deutschland GmbH,
Am Coloneum 3-7, 50829 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Auftraggeber 
Titelschutz in Anspruch für:

TV prima
TV smart
TV Ratgeber
TV modern

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten Abkürzungen, 
Abwandlungen, Wortverbindungen und grafi schen Darstellungen in allen 
Medien, insbesondere für Druckereierzeugnisse, Softwareerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische 
und digitale Medien und Netzwerke (einschließlich CD-ROM, CD-I, Offl ine- 
und Online-Dienste und sonstige Online-Medien und -Produkte, Internet) 
sowie Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich UMS, SMS, 
WAP).

Rechtsanwalt Andreas Fritzsche,
Possartstraße 7, 81679 München
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Cook Attack

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, grafi schen Gestal-
tungen, entsprechenden Untertiteln und Zusammensetzungen für alle 
Medien, einschließlich Ton- und Bild-Tonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, 
Software, Off- und Online-Dienste, (Mobil-) Telefondienste, CD-ROM, CD-i, 
DVD, andere Datenträger und alle sonstigen CD-Derivate sowie für sonsti-
ge audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Bücher 
und alle Printmedien.

MSC Promotion GmbH,
Frankfurter Straße 80, 63067 Offenbach

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Mandantin Titel-
schutz in Anspruch für:

Surprise, Surprise

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, grafi schen Gestal-
tungen, entsprechenden Untertiteln und Zusammensetzungen für alle 
Medien, einschließlich Ton- und Bild-Tonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, 
Software, Off- und Online-Dienste, (Mobil-) Telefondienste, CD-ROM, CD-i, 
DVD, andere Datenträger und alle sonstigen CD-Derivate sowie für sonsti-
ge audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Bücher 
und alle Printmedien.

Rechtsanwalt Dr. Stefan Rüll,
Fuggerstraße 22, 10777 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Golf & Style
Golf‘s Best
Best for Golf

in allen Schreibweisen, Schriftarten und Darstellungsformen, grafi schen 
Gestaltungen, Abwandlungen, Abkürzungen, Untertiteln sowie Kombinati-
onen für Printmedien, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger, 
elektronische und digitale Medien, Netzwerke, Offl ine- und Onlinedienste 
sowie sonstige Online-Medien.

FPM Medienbeteiligung GmbH,
Boltzmanngasse 24, A - 1090 Wien

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Mandantin Titel-
schutz in Anspruch für:

Beste Zeit
Beste Chance
Beste Gegend

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, Wortverbin-
dungen, Kombinationen und Abwandlungen für alle Medien, insbesondere 
Druckerzeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, elek-
tronische und digitale Medien und Netzwerke, einschließlich Offl ine- und 
Online-Dienste und sonstige Online-Medien, Bild-, Ton- und Datenträger 
aller Art sowie Merchandising in jeglicher Form.

Rechtsanwältin Kristina Mueller-Stöfen,
Tizianstraße 49, 80638 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Freundschaften und andere Neurosen
Bitte nicht nachmachen
Besser Leben
Den Religionen auf der Spur

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen  und  Schriftarten  für  Druckereierzeugnisse,  Software-
Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM, DVD, CD-I, Offl ine- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Bettina Krause Rechtsanwaltskanzlei,
Hauptstraße 42, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für unseren Mandanten, 
Warner Bros. Entertainment, Inc., Titelschutz in Anspruch für

HARRY POTTER UND
DER ORDEN DES PHOENIX

HARRY POTTER UND
DER HALBBLUTPRINZ

in allen denkbaren Schreibweisen, Schriftarten und -größen, Darstellungs-
formen, Abkürzungen, Abwandlungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Darstellungen, Untertiteln und/oder Zusammenset-
zungen, für Film, Hörfunk, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
Softwareerzeugnisse, elektronische und digitale Medien und Netzwerke, 
Multimediaanwendungen, Druckerzeugnisse (ausgenommen Romane).

Anwaltssozietät BOEHMERT & BOEHMERT,
Meinekestraße 26, 10719 Berlin
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Altersvorsorge für Selbständige

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Stiftung Warentest,
Lützowplatz 11-13, 10785 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Mandantin Titel-
schutz in Anspruch für den Titel

Yeah!

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen, 
Schriftarten und Zusammensetzungen für alle Medien, insbesondere für 
Printmedien und/oder audiovisuelle und/oder elektronische und/oder di-
gitale Medien, Film, Fernsehen, Rundfunk und Netzwerke, einschließlich 
On-Line-Dienste und Off-Line-Dienste, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art 
sowie für Dienstleistungen, Veranstaltungen und Unterhaltung aller Art.

Rechtsanwalt Uwe Grimm,
Rathausstraße 6 a, 20095 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Der Heidefreund - Infobrief
Naturpark Dübener Heide

Der Heidefreund online - Newsletter
Naturpark Dübener Heide

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

FLIEGNER KOMMUNIKATION,
Blücherstraße 63, 04849 Bad Düben

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

MAINFEELING

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und für alle Medien, insbeson-
dere Druckerzeugnisse und Onlinemedien.

Frankfurter Societäts-Druckerei GmbH,
Frankenallee 71-81, 60327 Frankfurt
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

essKlasse
essklasse
ESSKLASSE

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Design Connection,
Erlenstraße 21a, 97828 Marktheidenfeld

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir im Mandantenauftrag 
Titelschutz in Anspruch für:

IMPACT

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, für alle Medien, insbeson-
dere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und elektronische Medien 
einschließlich Multimedia-Anwendungen (online und offl ine-Dienste).

Patentanwälte Grättinger & Partner (GbR),
Wittelsbacherstraße 5, 82319 Starnberg

Unter  Hinweis  auf  §§  5, 15  MarkenG  nehme  ich  für  einen  Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Verbotene Ratschläge

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Kombinationen für alle 
Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel sowie Bild-, Daten- 
und Tonträger, insbesondere Video/DVD und Hörbücher.

Rechtsanwalt Joachim Fauth,
Wilhelm-Blos-Straße 62, 70191 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Ökosystem Mensch

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für Druckerzeugnisse, Bild-, 

Ton- und Datenträger aller Art und Softwareerzeugnisse, insbesondere CD-

ROM, CD-I und DVD.

KROHN Rechtsanwälte,
Esplanade 41, 20354 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in  Anspruch 
für:

Das Model und der Freak

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia Anwendungen (Online 
und Offl ine-Dienste).

ProSieben Television GmbH,
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Deutschlandreporter

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Wortverbindungen, Kom-
binationen und Abwandlungen für alle Medien, insbesondere Druckerzeug-
nisse sowie elektronische Medien, insbesondere auch Onlinedienste, Bild-, 
Ton- und Datenträger sowie Veranstaltungen und Dienstleistungen aller 
Art.

Ingwersen Marketing & Werbung,
Heimhuder Straße 18, 20148 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Viva Mallorca

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, 
Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD, CD-I, Offl ine- 
und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Bettina Krause Rechtsanwaltskanzlei,
Hauptstraße 42, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehmen wir für unsere Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für

Woche aktuell

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Wortverbindungen und Kom-
binationen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, alle elektro-
nischen und digitalen Medien, insbesondere Internet und einschließlich 
Merchandising.

Rechtsanwälte Werner & Knop,
Ortenberger Straße 47, 77654 Offenburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Ärzte im Zukunftsmarkt Gesundheit

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Stiftung Gesundheit,
Behringstraße 28 A, 22765 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Fleischertradition
Goldwerk Premium
Bäckertradition
Good Baking

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

BackMedia Verlags GmbH,
Universitätsstraße 74 a, 44789 Bochum

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Liebe auf Kredit
Frühstück mit einer Unbekannten

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia Anwendungen (Online 
und Offl ine-Dienste).

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH,
Oberwallstraße 6, 10117 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Impulse fürs Alter

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.
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KOMMUNIKATION 2.0
DIE EROBERUNG  

VON ZEIT UND RAUM

FREITAG, 23. März 2007 , 10.30 - 18.00 UHR, 35 EURO
Radialsystem V, Holzmarktstraße 33,  10243 Berlin, www.radialsystem.de

Die Referenten: Ric Birch (“Master of Ceremonies” Olympischer Spiele), Justin Bovington (Rivers Run Red), Tim Guest (Second Life Philosoph Autor), 
Prof. Dr. Gunter Henn (Henn Architekten), Jochen Sandig (Radialsystem V und Sasha Waltz & Guests) und Folkert Uhde (Radialsystem V)

Workshops mit Lars Uwe Bleher (Atelier Markgraph), Lutz Engelke (Triad), Matthias Kindler (THE EVENT COMPANY), 
Johannes Milla (Milla und Partner) und Martin Pross (Scholz & Friends)

www.adc.de
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